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(54) Kalanderanordnung

(57) Die Erfindung betrifft eine Kalanderanordnung
zum Kalandrieren einer Materialbahn (9), insbesondere
einer Papierbahn, mit einer Schuhwalze (2) und einer
Gegenwalze (3), zwischen denen ein Breitnip (8) ausge-
bildet ist, durch den die Materialbahn (9) führbar ist. Die
Schuhwalze (2) umfasst einen umlaufenden Mantel (7),
der an zwei rotierbar gelagerten, stirnseitig angeordne-
ten Abschlusselementen (22) befestigt und über einen
an die Außenseite der Gegenwalze (3) angepassten
Pressschuh in Richtung auf die Gegenwalze belastbar
ist. Der Mantel (7) umfasst eine radial innen liegende
Basisschicht (13) und eine sich daran anschließende,
radial außen liegende Funktionsschicht (10), wobei die
Basisschicht (13) aus einem durch eingebettete Fasern
(15) verstärkten, elastischen Matrixmaterial (14) und die
Funktionsschicht (10) aus einem Matrixmaterial (12) mit
einem geringeren Fasergehalt als die Basisschicht (13)
besteht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kalan-
deranordnung zum Kalandrieren einer Materialbahn, ins-
besondere einer Papierbahn, mit einer Schuhwalze und
einer Gegenwalze, zwischen denen ein Breitnip ausge-
bildet ist, durch den die Materialbahn führbar ist, wobei
die Schuhwalze einen umlaufenden Mantel umfasst, der
an zwei rotierbar gelagerten, stirnseitig angeordneten
Abschlusselementen befestigt ist und über einen an die
Außenseite der Gegenwalze angepassten Pressschuh
in Richtung auf die Gegenwalze belastbar ist.
[0002] Mit Kalanderanordnungen der eingangs ge-
nannten Art werden Materialbahnen wie beispielsweise
Papier- oder Kartonbahnen geglättet, um die gewünsch-
te Oberflächenqualität zu erhalten. Dabei haben sich ins-
besondere die so genannten Breitnip-Kalander bewährt,
bei denen der über den Pressschuh der Schuhwalze lau-
fenden Mantel aus einem relativ weichen Material, bei-
spielsweise aus Polyurethan, besteht. Die gewünschte
Oberflächengüte der Materialbahn wird dabei durch Auf-
bringen von Druck und Hitze erreicht, indem die Gegen-
walze üblicherweise als beheizbare Walze ausgebildet
ist und die durch den Breitnip geführte Materialbahn über
den Pressschuh in Richtung der beheizten Gegenwalze
gedrückt wird.
[0003] Durch die Erhitzung werden die Fasern der Ma-
terialbahn plastifiziert, wodurch die gewünschte Oberflä-
chenglätte und der gewünschte Glanz erzeugt werden.
[0004] Durch den Breitnip wird im Vergleich zu Kalan-
dern ohne Breitnip eine verlängerte Verweilzeit im Nip
erreicht, wobei gleichzeitig durch den weichen Mantel
der Schuhwalze eine gleichmäßige Verdichtung der Ma-
terialbahn gewährleistet ist.
[0005] Problematisch an den bekannten Kalanderan-
ordnungen ist jedoch, dass die verwendeten Mäntel hin-
sichtlich der zulässigen Druckspannungen auf etwa 10
MPa beschränkt sind, da andernfalls die Beschädigung
bzw. Zerstörung des Mantels erfolgen kann. Des Weite-
ren gibt es im Zusammenwirken mit breiten Pressschu-
hen Probleme bei der Ausbildung eines Druckpolsters
zur Kraftübertragung.
[0006] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Kalanderanordnung der eingangs genann-
ten Art so auszubilden, dass eine Druckspannung von
bis zu 30 MPa übertragen werden kann, ohne dass der
Mantel dabei beschädigt oder zerstört wird.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß ausge-
hend von einer Kalanderanordnung der eingangs ge-
nannten Art dadurch gelöst, dass der Mantel eine radial
innen liegende Basisschicht und eine sich daran an-
schließende, radial außen liegende Funktionsschicht
umfasst, wobei die Basisschicht aus einem durch einge-
bettete Fasern verstärkten, elastischen Matrixmaterial
und die Funktionsschicht aus einem Matrixmaterial mit
einem geringeren Fasergehalt als die Basisschicht be-
steht.
[0008] Durch die Aufteilung des Mantels in eine Basis-

schicht und eine Funktionsschicht wird ein für den Ein-
satz in Breitnip-Kalandern optimierter Aufbau des Man-
tels erzielt. Die Basisschicht mit eingebetteten Fasern
kann so ausgestaltet werden, dass hohe Druckspannun-
gen von bis zu 30 MPa im Breitnip erzeugt werden kön-
nen, ohne dass es zu einer Beschädigung oder Zerstö-
rung des Mantels kommt. Gleichzeitig kann die Funkti-
onsschicht mit geringerem Fasergehalt so weich ausge-
bildet werden, dass die für die Kalandrierung erforderli-
chen Parameter eingehalten werden können, so dass
insbesondere die erforderliche Anpassung des Mantels
an den Pressschuh gewährleistet und zum anderen eine
unerwünschte Ungleichmäßigkeit in der Verdichtung der
Materialbahn verhindert wird.
[0009] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist der Mantel als im Wesentlichen selbst tra-
gendes Rohr ausgebildet. Dies kann insbesondere durch
einen entsprechend hohen Faseranteil in der Basis-
schicht des Mantels erreicht werden. Gleichzeitig besteht
vorteilhaft die Funktionsschicht aus einem im Wesentli-
chen faserfreien Material, so dass die Funktionsschicht
somit eine von dem verwendeten Matrixmaterial domi-
nierte Schicht bildet. Im Gegensatz zu den Mänteln be-
kannter Kalander wird der erfindungsgemäße Mantel so-
mit vorteilhaft nicht durch ein relativ "schlaffes" Band ge-
bildet, das erst durch die bei der Rotation auftretenden
Zentrifugalkräfte in eine zylindrische Form gebracht wird,
sondern der erfindungsgemäße Mantel bildet vorteilhaft
auch im Ruhezustand einen röhrenförmigen Körper, der
zur Aufnahme wesentlich höherer Druckspannungen im
Breitnip ausgebildet ist.
[0010] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist an der radialen Innenseite des
Mantels eine Gleitschicht zur Verringerung der Reibung
zwischen dem Mantel und dem Pressschuh vorgesehen.
Die Gleitschicht kann dabei aus einem im Wesentlichen
faserfreien Matrixmaterial bestehen und insbesondere
härter als das Matrixmaterial der Basisschicht und/oder
der Funktionsschicht ausgebildet sein. Dadurch wird er-
reicht, dass die im Betrieb auftretenden Reibungskräfte
zwischen dem Pressschuh und der Innenseite des Man-
tels minimiert werden.
[0011] Die Gleitschicht kann durch zumindest einen
Teil der Basisschicht oder als separate Schicht ausge-
bildet sein.
[0012] Grundsätzlich ist es auch möglich, dass das
Matrixmaterial der Gleitschicht und der Basisschicht und/
oder das Matrixmaterial der Gleitschicht und der Funkti-
onsschicht aus dem gleichen Material bestehen. Insbe-
sondere kann das Matrixmaterial der Basisschicht und/
oder der Funktionsschicht und/oder ggf. der Gleitschicht
ein Kunststoff, insbesondere ein Duroplast oder ein Ther-
moplast, sein.
[0013] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung beträgt die radiale Dicke der Basis-
schicht ca. 3 bis 30 mm, insbesondere ca. 5 bis 20 mm.
Vorteilhaft kann die radiale Dicke der Funktionsschicht
ca. 5 bis 20 mm, insbesondere ca. 15 mm betragen.
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Durch diese vorteilhaften Dicken wird eine optimale Kom-
bination von hoher zulässiger Druckspannungsbela-
stung bei gleichzeitiger hoher Elastizität der Außenseite
des Mantels erzielt.
[0014] Vorteilhaft kann der Fasergehalt der Basis-
schicht und/oder der Funktionsschicht radial von innen
nach außen abnehmen. Dabei ist bevorzugt zumindest
im radial außen gelegenen Bereich der Funktionsschicht
der Fasergehalt gleich Null. Durch die Abnahme des Fa-
sergehalts radial nach außen wird insbesondere den Er-
fordernissen eines Breitnip-Kalanders Rechnung getra-
gen, so dass im Breitnip eine gleichmäßige Verdichtung
der Materialbahn gewährleistet ist. Insbesondere kann
der durchschnittliche Fasergehalt der Basisschicht ca.
40 bis 70 Vol.-%, insbesondere ca. 50 bis 60 Vol.-%,
bevorzugt ca. 55 Vol.-% betragen, während bevorzugt
der durchschnittliche Fasergehalt der Funktionsschicht
ca. 5 bis 20 Vol.-% insbesondere ca. 8 bis 12 Vol.-%
betragen kann.
[0015] Die eingebetteten Fasern können als Glas-
und/oder Kohlefasern und/oder als Metallfasern und/
oder als metallbeschichtete Fasern ausgebildet sein. Je
nach verwendeten Fasern können die physikalischen Ei-
genschaften insbesondere der Basisschicht gesteuert
werden. So kann beispielsweise durch die Verwendung
von Kohle- oder Metallfasern die Steifigkeit der Basis-
schicht deutlich erhöht werden, wobei gleichzeitig deren
Wärmeleitfähigkeit ebenfalls deutlich erhöht wird.
[0016] Die Fasern können in radial aufeinander folgen-
den, insbesondere voneinander beabstandeten Faser-
lagen angeordnet sein. Vorteilhaft können die Faserla-
gen dabei jeweils aus schräg zur Rotationsachse des
Mantels gewickelten, im Wesentlichen parallel zueinan-
der verlaufenden Faserbündeln bestehen, wobei für un-
terschiedliche Faserlagen die Winkellagen der Faser-
bündel zur Rotationsachse des Mantels unterschiedlich
sind. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn dabei für un-
terschiedliche Faserlagen die Winkellage der Faserbün-
del radial nach außen zunimmt. Durch die unterschied-
lichen Winkellagen kann die Steifigkeit insbesondere der
Basisschicht erhöht werden, wobei gleichzeitig das Wär-
meausdehnungsverhalten in Längsrichtung gezielt ge-
steuert werden kann.
[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung besteht das Matrixmaterial der Ba-
sisschicht und der Funktionsschicht aus dem gleichen
Material. Auch die Fasern der Basisschicht und ggf. die
Fasern der Funktionsschicht können aus dem gleichen
Fasermaterial bestehen. Grundsätzlich ist es jedoch
auch möglich, sowohl das Matrixmaterial als auch das
Fasermaterial für die Basisschicht und die Funktions-
schicht unabhängig voneinander zu wählen, um damit
die jeweiligen gewünschten Parameter der entsprechen-
den Schichten zu optimieren.
[0018] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung sind in Umfangsrichtung entlang der
Innenseite des Mantels Stützelemente mit konvexer Ab-
stützfläche angeordnet. Diese Stützelemente können in

regelmäßigen Abständen, insbesondere jeweils um ca.
90°, 180° und 270° versetzt zu dem Pressschuh ange-
ordnet sein. Durch die Stützelemente wird eine weitere
Aussteifung des elastischen Mantels erreicht, so dass
die Belastung des elastischen Mantels im Betrieb verrin-
gert werden kann, was wesentlich ist, um hohe Drücke
ohne unzulässige Verformung des Mantels zu übertra-
gen. Die Stützelemente können dabei an ihrer Oberflä-
che mit einem reibungsmindernden Belag versehen sein.
[0019] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist an der Innenseite des Mantels im
Bereich der Einlauf- und/oder der Auslaufseite des
Pressschuhs zumindest ein Stützelement mit konvexer
Abstützfläche angeordnet. Bevorzugt sind dabei an bei-
den Seiten des Pressschuhs insbesondere symmetrisch
angeordnete Stützelemente vorgesehen. Durch diese
weiteren Stützelemente kann der Mantel der Schuhpres-
se vor dem Eintritt und nach dem Austritt in den Breitnip
abgestützt werden, um auf diese Weise die Verformun-
gen, welche durch das Führen durch den konkaven
Pressschuh entstehen, zu reduzieren und so eine Druck-
steigerung zuzulassen.
[0020] Sämtliche in dieser Anmeldung genannten
Stützelemente können dabei als Druckelemente ausge-
bildet sein, d. h. ähnlich wie der Pressschuh zur Erzeu-
gung eines Drucks gegen die Innenseite des Mantels der
Schuhwalze ausgebildet sein.
[0021] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung besitzt der Breitnip in Transportrich-
tung der Materialbahn eine Länge von ca. 3 bis 20 cm,
insbesondere von 4 bis 15 cm, bevorzugt von 4 bis 10
cm. Durch den erfindungsgemäß ausgebildeten Mantel
können auch über diese angegebenen Nip-Breiten
Druckspannungen von bis zu 30 MPa auf den Mantel der
Schuhwalze übertragen werden, ohne dass dieser dabei
zerstört wird.
[0022] Vorteilhaft besitzt der Pressschuh eine elasti-
sche Anpassfläche, über die der Mantel geführt ist. Im
Gegensatz zu Pressschuhen, die bei Walzen mit metal-
lischem Mantel eingesetzt werden, wird bei dem erfin-
dungsgemäßen weichen Mantel eine elastische An-
pressfläche des Pressschuhs benötigt, um Markierun-
gen in der kalandrierten Materialbahn zu vermeiden. Vor-
teilhaft wird daher ein Pressschuh verwendet, der eine
einheitliche Ausbildung mit elastischer Anpressfläche
besitzt, wobei auch hier eine Verteilung der Andruckele-
mente des Pressschuhs sowohl über die Länge als auch
über die Breite des Nips möglich ist, um eine Druckpro-
filierung innerhalb des Breitnips zu erzielen.
[0023] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen näher beschrieben; in diesen zeigen

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt durch eine
erfindungsgemäß ausgebildete Kalanderan-
ordnung und
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Fig. 2 einen schematischen Längsschnitt durch die
erfindungsgemäß ausgebildete Schuhwalze
nach Fig. 1.

[0025] Fig. 1 zeigt eine Kalanderanordnung 1, welche
eine Schuhwalze 2 sowie eine Gegenwalze 3 umfasst.
Die Gegenwalze 3 kann dabei in bekannter Weise, bei-
spielsweise als beheizbare Metallwalze ausgebildet
sein.
[0026] Die Schuhwalze 3 umfasst einen ortsfesten
Stützbalken 4, an dem ein Pressschuh 5 in an sich be-
kannter Weise so gelagert ist, dass eine konkav ausge-
bildete Pressfläche 6 des Pressschuhs 5 in Richtung auf
die Gegenwalze 3 belastbar ist. Die konkave Pressfläche
6 ist dabei im Wesentlichen an die Außenfläche der Ge-
genwalze 3 angepasst.
[0027] Um den Stützbalken 4 und den Pressschuh 5
herum ist ein elastischer Mantel 7 angeordnet, der bei
Abwesenheit der Gegenwalze 3 die Form eines zylindri-
schen Rohrs besitzt.
[0028] Im Betrieb werden die Schuhwalze 2 und die
Gegenwalze 3 so gegeneinander geführt, dass die Ge-
genwalze 3 im Bereich des Pressschuhs 5 an der Au-
ßenseite des Mantels 7 der Schuhwalze 2 zur Anlage
kommt, wodurch der Mantel 7 entsprechend der
Pressfläche 6 des Pressschuhs 5 eine konkave Form
annimmt, wie es in Fig. 1 dargestellt ist. Auf diese Weise
wird zwischen der Gegenwalze 3 und der Schuhwalze 2
ein Breitnip 8 ausgebildet, durch den eine Materialbahn
9 zum Kalandrieren geführt wird.
[0029] Durch den Pressschuh 5 kann der im Breitnip
8 auf die Materialbahn 9 wirkende Anpressdruck gesteu-
ert werden, so dass durch Einwirkung von Hitze über die
beheizbare Gegenwalze 3 und Druck die gewünschte
Oberflächeneigenschaft der Materialbahn 9 beim Durch-
führen durch den Breitnip 8 erzielt wird.
[0030] Der Mantel 7 besitzt eine radial außen liegende
Funktionsschicht 10, die aus einem elastischen Matrix-
material, insbesondere einer Harz/Härter-Kombination
besteht. Wie in Fig. 1 angedeutet ist, sind in die Funkti-
onsschicht 10 Füllstoffe, beispielsweise in Form von Fa-
sern 11, eingebettet, wobei der Volumenanteil der Fa-
sern 11 jedoch relativ gering ist, so dass die Funktions-
schicht eine vom Matrixmaterial 12 dominierte Schicht
darstellt. Grundsätzlich kann die Funktionsschicht 10
auch vollkommen frei von Fasern 11 sein. Aufgrund des
geringen Faseranteils ist die Funktionsschicht 10 relativ
weich ausgebildet, so dass im Breitnip 8 eine gleichmä-
ßige Verdichtung der Materialbahn 9 gewährleistet ist.
[0031] An die Funktionsschicht 10 schließt sich radial
nach innen eine Basisschicht 13 des Mantel 7 an, die
aus einem elastischen Matrixmaterial 14 mit darin ein-
gebetteten Fasern 15 besteht. Der Anteil an Fasern 15
ist dabei wesentlich größer als bei der Funktionsschicht
10, so dass die Basisschicht 13 eine sehr hohe Steifigkeit
im Vergleich zur Funktionsschicht 10 besitzt. Durch diese
hohe Steifigkeit ist gewährleistet, dass der Mantel 7 mit
sehr hohen Druckspannungen im Breitnip 8 belastet wer-

den kann, ohne dass es zu einer Zerstörung des Mantels
7 kommt. Dadurch ist die Ausbildung eines ausreichen-
den Druckpolsters zur Kraftübertragung auf die Materi-
albahn im Breitnip 8 gewährleistet.
[0032] An die Basisschicht 13 schließt sich radial nach
innen eine Gleitschicht 16 an, deren Fasergehalt wieder-
um deutlich geringer ist als der Fasergehalt der Basis-
schicht 13 und insbesondere ebenfalls gleich Null sein
kann. Die Gleitschicht 16 besitzt an ihrer Innenseite einen
sehr geringen Reibungswert, was beispielsweise durch
ein relativ hartes Matrixmaterial 17 der Gleitschicht 16
erreicht werden kann. Durch die Gleitschicht 16 wird die
Reibung im Betrieb zwischen dem Mantel 7 und dem
Pressschuh 5 reduziert, wobei gleichzeitig zwischen der
Gleitschicht 16 und der Pressfläche 6 des Pressschuhs
5 ein Schmiermittel in Form eines Ölfilms eingebracht
werden kann.
[0033] In jeweils 90°-Abständen sind ausgehend vom
Pressschuh 5 zusätzliche Stützelemente 18 vorgesehen,
welche jeweils eine konvexe Stützfläche 19 besitzen, die
an der Innenseite des Mantels 7 zur Anlage kommt und
an die Form der Innenfläche des Mantels 7 angepasst ist.
[0034] Die Stützelemente 18 sind dabei ähnlich dem
Pressschuh 5 radial nach außen belastbar, so dass der
Mantel 7 durch die Stützelemente 18 zusätzlich in seiner
zylindrischen Form abgestützt wird.
[0035] Zu beiden Seiten des Pressschuhs 5 sind wei-
tere Stützelemente 20 vorgesehen, die unmittelbar im
Bereich der Einlass- sowie der Auslassseite des
Pressschuhs 5 an der Innenseite des Mantels 7 zur An-
lage kommen und damit eine übermäßige Verformung
des Mantels 7 in diesen Bereichen verhindern. So besit-
zen auch die Stützelemente 19 Stützflächen 20, die im
Wesentlichen konvex an die Innenseite des Mantels 7
angepasst sind.
[0036] Aus dem Längsschnitt nach Fig. 2 ist zu erken-
nen, dass sich der mehrschichtige Aufbau des Mantels
7 mit Funktionsschicht 10, Basisschicht 13 und Gleit-
schicht 16 auch über die Länge des Mantels 7 erstreckt.
Der Mantel 7 ist mit seinen stirnseitigen Enden jeweils
an zwei stirnseitig angeordneten als Scheiben ausgebil-
deten Abschlusselementen 22 befestigt, beispielsweise
verklemmt oder verschraubt, die rotierbar gegenüber
dem Stützbalken 4 gelagert sind. Durch den verstärkten
und insbesondere im Wesentlichen selbsttragenden Auf-
bau des Mantels 7 wird ein Durchhängen zwischen den
beiden Abschlusselementen 22 verhindert, so dass die
Beanspruchung des Mantels 7 im Betrieb deutlich ver-
ringert werden kann.
[0037] Weiterhin ist aus Fig. 2 zu erkennen, dass durch
den Pressschuh 5 der Mantel 7 radial nach außen ge-
drückt wird. Dadurch wird verhindert, dass die axial au-
ßerhalb des Bereichs des Pressschuhs 5 liegenden Ab-
schnitte des Mantels 7 an die heiße Gegenwalze 3 ge-
presst werden, wodurch der Mantel 7 zerstört werden
könnte. Im Bereich des Pressschuhs 5 wird durch die
zwischen dem Mantel 7 und der beheizten Gegenwalze
3 vorhandene Materialbahn 9 eine ausreichende Isolie-
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rung erzeugt.
[0038] Durch das Stützelement 18 wird im Gegensatz
zu dem Pressschuh 5 der Mantel 7 lediglich abgestützt,
jedoch nicht wesentlich radial nach außen gedrückt, so
dass die Beanspruchung des Mantels 7 durch das Stüt-
zelement 18 sowie analog durch die weiteren Stützele-
mente 18, die in Fig. 2 nicht zu sehen sind, gering ge-
halten wird.
[0039] Durch den erfindungsgemäßen mehrschichti-
gen Aufbau des Mantels 7 ist es möglich, die bei der
Satinage von Materialbahnen 9, insbesondere von gra-
phischen Papieren notwendige Druckspannung aufzu-
bauen, ohne dass der Mantel bei diesen hohen Druck-
spannungen zerstört wird. Zusätzlich können viele Stan-
dardelemente, welche bereits bei den so genannten Bie-
geausgleichswalzen eingesetzt werden, verwendet wer-
den, so dass eine wirtschaftliche Herstellung einer ent-
sprechenden erfindungsgemäßen Walze möglich ist.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Kalanderanordnung
2 Schuhwalze
3 Gegenwalze
4 Stützbalken
5 Pressschuh
6 Pressfläche
7 Mantel
8 Breitnip
9 Materialbahn
10 Funktionsschicht
11 Fasern
12 Matrixmaterial
13 Basisschicht
14 Matrixmaterial
15 Fasern
16 Gleitschicht
17 Matrixmaterial
18 Stützelement
19 Stützfläche
20 Stützelement
21 Stützfläche
22 Abschlusselemente

Patentansprüche

1. Kalanderanordnung zum Kalandrieren einer Materi-
albahn (9), insbesondere einer Papierbahn, mit einer
Schuhwalze (2) und einer Gegenwalze (3), zwischen
denen ein Breitnip (8) ausgebildet ist, durch den die
Materialbahn (9) führbar ist, wobei die Schuhwalze
(2) einen umlaufenden Mantel (7) umfasst, der an
zwei rotierbar gelagerten, stirnseitig angeordneten
Abschlusselementen (22) befestigt und über einen
an die Außenseite der Gegenwalze (3) angepassten

Pressschuh (5) in Richtung auf die Gegenwalze (3)
belastbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mantel (7) eine radial innen liegende Ba-
sisschicht (13) und eine sich daran anschließende,
radial außen liegende Funktionsschicht (10) um-
fasst, wobei die Basisschicht (13) aus einem durch
eingebettete Fasern (15) verstärkten, elastischen
Matrixmaterial (14) und die Funktionsschicht (10)
aus einem Matrixmaterial (12) mit einem geringeren
Fasergehalt als die Basisschicht (13) besteht.

2. Kalanderanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mantel (7) als im Wesentlichen selbsttra-
gendes Rohr ausgebildet ist.

3. Kalanderanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktionsschicht (10) aus einem im We-
sentlichen faserfreien Matrixmaterial (12) besteht.

4. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der radialen Innenseite des Mantels (7) eine
Gleitschicht (16) zur Verringerung der Reibung zwi-
schen dem Mantel (7) und dem Pressschuh (5) vor-
gesehen ist.

5. Kalanderanordnung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gleitschicht (16) aus einem im Wesentli-
chen faserfreien Matrixmaterial (17) besteht.

6. Kalanderanordnung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gleitschicht (16) durch zumindest einen
Teil der Basisschicht (13) gebildet wird.

7. Kalanderanordnung nach einem der Ansprüche 4
bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gleitschicht (16) als separate Schicht aus-
gebildet ist.

8. Kalanderanordnung nach einem der Ansprüche 4
bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Matrixmaterial der Gleitschicht (16) und
der Basisschicht (13) und/oder das Matrixmaterial
der Gleitschicht (16) und der Funktionsschicht (10)
aus dem gleichen Material besteht.

9. Kalanderanordnung nach einem der Ansprüche 4
bis 8,
 dadurch gekennzeichnet,
dass das Matrixmaterial der Gleitschicht (16) härter
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als das Matrixmaterial der Basisschicht (13) und/
oder der Funktionsschicht (10) ist.

10. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Matrixmaterial der Basisschicht (13) und/
oder der Funktionsschicht (10) und/oder gegebe-
nenfalls der Gleitschicht (16) ein Kunststoff, insbe-
sondere ein Duroplast oder ein Thermoplast ist.

11. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die radiale Dicke der Basisschicht (13) ca. 3
bis 30 mm, insbesondere ca. 5 bis 20 mm beträgt.

12. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die radiale Dicke der Funktionsschicht (10) ca.
5 bis 20 mm, insbesondere ca. 15 mm beträgt.

13. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fasergehalt der Basisschicht (13) und/
oder der Funktionsschicht (10) radial von innen nach
außen abnimmt.

14. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest im radial außen gelegenen Bereich
der Funktionsschicht (10) der Fasergehalt gleich
Null ist.

15. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der durchschnittliche Fasergehalt der Basis-
schicht (13) ca. 40 bis 70 Vol.-%, insbesondere ca.
50 bis 60 Vol.-%, bevorzugt ca. 55 Vol.-% beträgt.

16. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der durchschnittliche Fasergehalt der Funkti-
onsschicht (10) ca. 5 bis 20 Vol.-%, insbesondere
ca. 8 bis 12 Vol.-% beträgt.

17. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern (11, 15) als Glas- und/oder Kohle-
fasern und/oder als Metallfasern und/oder als me-
tallbeschichtete Fasern ausgebildet sind.

18. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die eingebetteten Fasern (11, 15) aus einer
Mischung von Glas- und Kohlefasern bestehen, die
jeweils im Wesentlichen gleichmäßig über die Länge
des Mantels verteilt sind, wobei das Mischungsver-
hältnis von Glasfasern zu Kohlefasern zwischen ca.
60/40 und ca. 90/10, bevorzugt ca. 70/30 beträgt.

19. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern (11, 15) in radial aufeinander fol-
genden, insbesondere voneinander beabstandeten
Faserlagen angeordnet sind.

20. Kalanderanordnung nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserlagen jeweils aus schräg zur Rotati-
onsachse des Mantels (7) gewickelten, im Wesent-
lichen parallel zueinander verlaufenden Faserbün-
deln bestehen und für unterschiedliche Faserlagen
die Winkellagen der Faserbündel zur Rotationsach-
se des Mantels (7) unterschiedlich sind.

21. Kalanderanordnung nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass für unterschiedliche Faserlagen die Winkella-
ge der Faserbündel radial nach außen zunimmt.

22. Kalanderanordnung nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Winkellage der innen liegenden Faserla-
gen zwischen 30° und 40° beträgt.

23. Kalanderanordnung nach Anspruch 21 oder 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Winkellage (α,β) in Schritten von ca.
10° bis 20°, insbesondere von ca. 15° erhöht.

24. Kalanderanordnung nach einem der Ansprüche 19
bis 23,
 dadurch gekennzeichnet,
dass die Faserbündel zweier unmittelbar aufeinan-
der folgender Faserlagen gegengleich verlaufen,
d.h. dass die Winkellagen der Faserbündel zweier
unmittelbar aufeinander folgender Faserlagen sym-
metrisch zur Querschnittsfläche der Schuhwalze (2)
sind.

25. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Matrixmaterial (12, 14) der Basisschicht
(13) und der Funktionsschicht (10) aus dem gleichen
Material besteht.
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26. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern (15) der Basisschicht (13) und ge-
gebenenfalls die Fasern (11) der Funktionsschicht
(10) aus dem gleichen Fasermaterial bestehen.

27. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Umfangsrichtung entlang der Innenseite des
Mantels (7) Stützelemente (18) mit konvexer Ab-
stützfläche (19) angeordnet sind.

28. Kalanderanordnung nach Anspruch 27,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stützelemente (18) in regelmäßigen Ab-
ständen, insbesondere jeweils um ca. 90°, 180° und
270° versetzt zu dem Pressschuh (5) angeordnet
sind.

29. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche"
 dadurch gekennzeichnet,
dass an der Innenseite des Mantels (7) im Bereich
der Einlauf- und/oder der Auslaufseite des
Pressschuhs (5) zumindest ein Stützelement (20)
mit konvexer Abstützfläche (21) angeordnet ist.

30. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Matrixmaterial (12, 14, 17) der Basis-
schicht (13), der Funktionsschicht (10) und/oder ge-
gebenenfalls der Gleitschicht (16) aus einer
Harz/Härter-Kombination besteht.

31. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Breitnip (8) in Transportrichtung der Mate-
rialbahn (9) eine Länge von ca. 3 bis 20 cm, insbe-
sondere von ca. 4 bis 15 cm, bevorzugt von ca. 4
bis 10 cm besitzt.

32. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Pressschuh (5) eine elastische Anpressflä-
che (6) besitzt, über die der Mantel (7) geführt ist.

33. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fasern (11, 15) der Basisschicht (13) und/
oder gegebenenfalls der Funktionsschicht (10) eine
höhere Wärmeleitfähigkeit besitzen als das Matrix-
material (12, 14), in das sie eingebettet sind.

34. Kalanderanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Basisschicht (13) und/oder gegebenen-
falls in der Funktionsschicht (10) zusätzliche Füll-
stoffe, insbesondere in Pulverform, angeordnet sind.

35. Kalanderanordnung nach Anspruch 34,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmeleitfähigkeit der zusätzlichen Füll-
stoffe größer ist als die Wärmeleitfähigkeit des Ma-
trixmaterials (12, 14), insbesondere dass die Füll-
stoffe aus Kohlenstoff und/oder aus Metall bestehen.
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